
 

 

 
 
 
Bebauungsplan N40 in Grevenbroich 
Stellungnahme zum Schallimmissionsschutz 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
in Grevenbroich-Neukirchen befindet sich im südwestlichen Bereich der Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes N40. Dieser setzt neben einem Sondergebiet (SO) ein allgemeines Wohngebiet (WA) im 
westlichen sowie südlichen Bereich des Bebauungsplanes fest. 
 
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde ein schalltechnisches Prognosegutachten erstellt, 
um die auf das Plangebiet einwirkenden Verkehrsgeräusche sowie Sportlärmimmissionen zu ermit-
teln. Darüber hinaus wurden auch die Auswirkungen durch die Planung des Vollsortimenters inner-
halb des Sondergebietes aus schalltechnischer Sicht überprüft. Dabei wurde festgestellt, dass der 
Vollsortimenter die Anforderungen an den Schallimmissionsschutz in der bestehenden Nachbarschaft 
sowie innerhalb des geplanten allgemeinen Wohngebietes erfüllt. Zur Berücksichtigung passiver 
Schallschutzmaßnahmen wurden die Lärmpegelbereiche zur Übernahme in den Bebauungsplan 
ermittelt. 
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